
Treffen AG Gesundheit & Soziales
Prämienverbilligung

Luzern
Herbst 2025



Ausgangslage

• Im Rahmen des Gegenvorschlags zur Volksinitiative «Maximal 10 % des Einkommens für die 
Krankenkassenprämien» (Prämien-Entlastungs-Initiative) wurden die bundesrechtlichen 
Vorgaben betreffend die durch die Kantone zu gewährende Prämienverbilligung per 1. Januar 
2026 angepasst respektive im Sinne der wirkungsorientierten Subventionierung präzisiert.

• Diese neuen bundesrechtlichen Vorgaben erfordern im Kanton Luzern eine Anpassung im 
Prämienverbilligungsgesetz. Im Zuge dieser Teilrevision des Gesetzes soll auch die im Rahmen 
verschiedener parlamentarischer Vorstösse und im Wirkungsbericht Existenzsicherung 2021 B 
109 vom 29. März 2022 thematisierte Problematik der Ungleichbehandlung von Eltern aufgrund 
ihres Zivilstands behoben werden. Die Teilrevision bietet zudem die Gelegenheit für weitere 
punktuelle Gesetzesanpassungen hinsichtlich der Anspruchsvoraussetzungen und Bemessung 
der Prämienverbilligung. So gilt es, die aktuelle Anforderung einer eingereichten Steuererklärung 
zu überprüfen. Des Weiteren sind die Bestimmungen betreffend die Anspruchsvoraussetzungen 
mit denjenigen des Sozialhilferechts in formeller Hinsicht zu harmonisieren.

• Gerne laden wir Sie ein, zum Entwurf bis am 19. Dezember 2025 Stellung zu nehmen.



Fragestellungen

• Ja, die glp findet eine bessere Entlastung von Menschen mit geringem Einkommen sinnvoll, insbesondere da die 
Krankenversicherungsprämien laufend steigen und einen zunehmenden Anteil im Budget ausmachen. Auch der Fokus auf bessere Entlastung 
von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen wird als stimmig erachtet.

• Ebenfalls sinnvoll findet die glp eine Gleichbehandlung von verheirateten Paaren und Konkubinatspaaren mit Kindern. Personen sollen 
unabhängig von ihrem Zivilstand den gleichen Anspruch auf Unterstützung haben.

• Begrüssenswert ist der Wegfall einer eingereichten Steuererklärung als Voraussetzung, aufgrund dessen bisher in einigen Fällen 
Anspruchsberechtigte ausgeschlossen oder zu wenig unterstützt wurden.

• Allerdings ist die glp der Überzeugung, dass eine automatische Prüfung auf Anspruch von Prämienvergünstigung vorgenommen werden 
sollte, anstatt auf eine freiwillige Anmeldung beim WAS zu setzen. Damit sollen auch Personen unterstützt werden, welche Anspruch 
haben, aber mit dem System überfordert sind. 



Fragestellungen

• Die glp unterstützt eine Gleichbehandlung von 
verheirateten und Konkubinatspaaren mit Kindern und ist 
somit mit der vorgeschlagenen Anpassung einverstanden.



Fragestellungen

• Keine weiteren Bemerkungen



Fragestellungen

• Nein. Eine Anhebung der Einkommensgrenze erachtet die glp als 
sinnvoll, da die steigenden Prämien auch Familien im Mittelstand 
belasten. 



Fragestellungen

Antwort
• Nein. Die glp findet es sinnvoll, dass die Hürden für einen 

Bezug von berechtigten Prämienverbilligungen möglichst 
abgebaut werden. Vor allem da dies häufig junge Personen 
betrifft, die unter Careleaverinnen / Careleavers fallen.



Fragestellungen

Antwort:
• Die glp ist der Überzeugung, dass eine automatische Prüfung auf Anspruch von Prämienvergünstigung vorgenommen werden sollte, 

anstatt auf eine freiwillige Anmeldung beim WAS zu setzen. Damit sollen auch Personen unterstützt werden, welche Anspruch haben,
aber mit dem System überfordert sind. 


